
Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten 

Zwischen der Autohaus Bergland GmbH, Alte Papiermühle 4, 51688 Wipperfürth und den Vertragspartnern wurde 

zur Regelung der Verantwortlichkeit eine Vereinbarung nach Art. 26 DSGVO geschlossen.  

 

Vertragspartner: 

 

AHG Autohaus GmbH, Rosendahler Str. 57, 58285 Gevelsberg 

Telefon: (02232) 9212-0, E-Mail: gevelsberg@bergland-gruppe.de 

 

Autohaus Wiluda GmbH, Margaretenstr. 1, 42477 Radevormwald 

Telefon: (02195) 9102-0, E-Mail: radevormwald@bergland-gruppe.de 

 

Harzer Autozentrum GmbH, Am Zoll - An der B4, 99734 Nordhausen 

Telefon: (03631) 6840-0, E-Mail: nordhausen@bergland-gruppe.de 

 

Autohaus Bergland GmbH, Nicolaus-August-Otto-Str. 2, 15236 Frankfurt (Oder) 

Telefon: (0335) 68399-0, E-Mail: ffo@bergland-gruppe.de 

 

Autohaus Bergland Weil GmbH, Kölner Straße 116, 51702 Bergneustadt 

Telefon: (02261) 940-0, E-Mail: bergneustadt@bergland-gruppe.de 

 

Demnach informiert die Autohaus Bergland GmbH, Alte Papiermühle 4, 51688 Wipperfürth Sie, gemäß Art. 13, 14 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), wie folgt: 
 

1. Name und Kontaktdaten der Verantwortlichen  

Autohaus Bergland GmbH, Alte Papiermühle 4, 51688 Wipperfürth 

Telefon: (02267) 8820-0, E-Mail: info@bergland-gruppe.de 

 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten  

KHBL Service- und Wirtschaftsgesellschaft mbH, Altenberger-Dom-Straße 200, 51467 Bergisch Gladbach  

Telefon: (02202) 9359-620, E-Mail: datenschutz@service-handwerk.de  

 

3. Zweck, Rechtsgrundlage der Verarbeitung sowie Quellen und Weitergabe der Daten 

Wir verarbeiten zu einem oder mehreren der im Folgenden genannten Zwecke Ihre personenbezogenen Daten und 

haben diese aus nachfolgenden Quellen erhalten bzw. geben diese an einen oder mehrere der folgenden Empfänger 

weiter: 

Zweck  Quelle und/oder Empfänger der Daten Rechtsgrundlagen 

Bewerbung Personalvermittlungsdienstleister, Agen-

tur für Arbeit, Online-Bewerbungspor-

tale, verbundene Unternehmen 

Art. 6 Abs. 1 b DSGVO 

Datenträger-/Aktenvernichtung Entsorgungsdienstleister, IT-Dienstleis-

ter, Software-Anbieter 

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO 

Foto/Video/Tonaufnahmen Versicherungen, Hersteller, Subunter-

nehmer 

Art. 6 Abs. 1 b, f DSGVO 

Infektionsschutz 

Nachverfolgung von Infektionsket-

ten 

Behörden Art. 6 Abs. 1 c DSGVO 

IT-Systeme/Telekommunikation 

Betrieb, Instandhaltung, Wartung  

IT-Dienstleister, Software-Anbieter, 

Telekommunikationsanbieter 

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO 

Kundendatenverwaltung 

Buchhaltung, Adressverwaltung, 

Rechnungsstellung 

Steuerberater, Behörden, verbundene 

Unternehmen 

Art. 6 Abs. 1 a, b, c DSGVO 

Kundengewinnung 

Werbe-/Marketingaktivitäten,  

Veranstaltungen, Gewinnspiele 

Callcenter, Kunden-Helpdesk, Druckerei, 

Marketing-Agentur, Promotionteams,  

Hersteller, Webseite, Medien, Letter-

shop 

Art. 6 Abs. 1 a, b und f DSGVO 

Postversand Postdienstleister, IT-Dienstleister, Soft-

ware-Anbieter, Telekommunikationsan-

bieter 

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO 



Rechtsverfolgung Rechtsanwalt, Zeugen, Steuerberater, 

Gutachter, Sachverständige, Behörden 

Art. 6 Abs. 1 b, c, f DSGVO 

Rückrufaktionen Kraftfahrtbundesamt, Hersteller Art. 6 Abs. 1 c, e DSGVO  

Schadensabsicherung 

Abwicklung und Regulierung von 

Schadens- und Versicherungsfällen 

Versicherung, Rechtsanwalt, Behörden, 

Gutachter, Sachverständige, Zeugen 

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO 

Speicherung/Archivierung 

Kundendaten 

Cloud-Dienstleister, Speichersicherungs- 

bzw.- Archivierungsunternehmen 

Art. 6 Abs. 1 c, f DSGVO 

Unternehmensberatung und  

Prozessoptimierung 

Finanz-/Unternehmens-/Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer, Datenschutzbeauf-

tragter, verbundene Unternehmen 

Art. 6 Abs. 1 f DSGVO 

Unternehmenskauf Käufer, Verkäufer Art. 6 Abs. 1 f DSGVO 

Vertragsabwicklung 

Reparatur, Diagnose, Wartung, 

Garantie- und Gewährleistungsma-

nagement, Terminvereinbarung 

Hersteller, Lieferanten, Subunterneh-

mer, vom Kunden beauftragte Unter-

nehmen, Gutachter, Behörden, Versi-

cherungen, Auskunfteien, Hersteller 

Rent, Hersteller Leasing 

Art. 6 Abs. 1 b, c, f DSGVO 

Zahlungsabwicklung Kreditinstitut, Zahlungsdienstleister, Fi-

nanzierungsdienstleister 

Art. 6 Abs. 1 a, b DSGVO 

 

Bei einer Verarbeitung der Daten nach Art. 6 Abs. 1 f DSGVO bestehen die berechtigten Interessen insbesondere in  

 der Sicherstellung und Verbesserung von Betriebsabläufen, 

 der Abwendung von Vermögenschäden, 

 der Bekanntmachung des Leistungsspektrums, 

 der Optimierung des Kundenservice. 

 

4. Kategorien personenbezogener Daten 

Insbesondere verarbeiten wir Vorname, Nachname, Geburtsdatum und -ort, Anschrift, E-Mail-Adresse, (Mobil-) Te-

lefonnummer, Kunden-/ Rechnungsnummer, Bankverbindungsdaten, Bonitätsdaten, Finanzierungsdaten, Führer-

schein, technische Fahrzeugdaten entsprechend der Zulassungsbescheinigung (Fahrzeugschein), Fahrzeugidentifi-

zierungsnummer, Fahrzeugkennzeichen, Fahrzeugbriefnummer, Versicherungsdaten, Daten zur Hauptuntersu-

chung/Sicherheitsprüfungen, Ergebnisse von Prüfberichten von Fahrzeugen, Benutzername, Anzeigename („Display 

name“), Profilbild (optional), Meeting-ID, Teilnehmer-IP-Adressen. Bewerbungsdaten (z.B. Lebenslauf, Bewerbungs-

foto, Qualifikations-, Leistungs- und Potentialbeurteilungen), 

Um Diagnosen für Ihr Fahrzeug zu ermöglichen, werden Informationen über Ihr Fahrzeug mit der Fahrzeugidentifi-

kationsnummer (FIN) Ihres Fahrzeugs verknüpft. Zum Beispiel werden das Modell und das Alter des Fahrzeugs, die 

Software (Software-Teilenummern, Software-Versionen), die technischen Spezifikationen des Fahrzeugs, der Kilo-

meterstand, die Steuergeräte und potenzielle Fehlerzustände erfasst. 

5. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten  

Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese ge-

löscht, es sei denn, deren – befristete – Weiterverarbeitung ist insbesondere zu folgenden Zwecken erforderlich: 

 Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten, die sich ergeben aus § 8 Abs. 4 Geldwäschegesetz (GwG),  

§ 257 Handelsgesetzbuch (HGB) und § 147 Abgabenordnung (AO). Die dort vorgegebenen Fristen zur Aufbe-

wahrung bzw. Dokumentation betragen in der Regel fünf, sechs bzw. zehn Jahre. 

 Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen gesetzliche Verjährungsvorschriften nach den §§ 195 ff. BGB. Diese 

Verjährungsfristen können bis zu 30 Jahre betragen, wobei die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre beträgt. 

 Wird von uns kein Anstellungsvertrag mit einem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterla-

gen 6 Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine 

sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen gem. Art. 6 Abs. 1 f DSGVO ent-

gegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem 

Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.  

  



6. Betroffenenrechte  

Sie können von uns jederzeit Auskunft, Berichtigung, Löschung und die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer per-

sonenbezogenen Daten verlangen sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit geltend machen. Darüber hinaus ha-

ben Sie das Recht, sich an die zuständige Aufsichtsbehörde zu wenden. 

7. Widerspruch 

Sie können der Verarbeitung und Weitergabe Ihrer Daten nach Art. 21 DSGVO WIDERSPRECHEN.  

8. Einwilligung 

Sollten Sie uns eine Einwilligungserklärung gegeben haben, können Sie diese jederzeit ohne Angabe von Gründen 

ändern oder widerrufen. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind hiervon nicht betroffen. 

9. Pflicht zur Bereitstellung der Daten 

Wenn wir gesetzlich verpflichtet sind Ihre Daten zu verarbeiten, ist ein Vertragsabschluss und/oder Besuch ohne 

diese Daten leider nicht möglich.  

 

 

 

Anhang zum Datenschutz bei vernetzten Fahrzeugen 

Dieser Anhang enthält Einzelheiten über die Daten, die der Vermieter über den Mieter und das vernetzte Fahrzeug 

erfasst. Durch Unterzeichnung des Mietvertrages wird gleichzeitig diesen Regelungen zugestimmt; Der Mieter er-

kennt an, dass die persönlichen Daten für die in diesem Anhang aufgeführten Zwecke erfasst und bearbeitet wer-

den dürfen. 

Dieser Anhang legt fest, wie persönliche Daten des Mieters erfasst und verwendet werden, die infolge der Anmie-

tung und Nutzung eines vernetzten Fahrzeugs erfasst werden. 

Der Vermieter verfügt über Mietfahrzeuge, die vom Hersteller oder im Nachhinein mit einem Navigationsgerät o-

der einem integrierten Gerät ausgerüstet wurden, das mit dem Internet verbunden ist und bestimmte Kategorien 

von Informationen (einschließlich der persönlichen Daten) erfasst und dem Vermieter sowie dem Hersteller des 

Fahrzeugs/integrierten Geräts (und relevanten unabhängigen Dienstleistungsanbietern) bereitstellt („vernetztes 

Fahrzeug“). Die Nutzung der durch das vernetzte Fahrzeug erfassten Daten dient in erster Linie dazu, sicherzustel-

len, dass sich das Fahrzeug in einem sicheren Gebrauchszustand befindet, wie auch dazu, den Vermieter dabei zu 

unterstützen, das Mietverfahren effizienter zu gestalten. Solange keine relevanten Funktionen deaktiviert werden, 

sind diese Geräte stets aktiv, selbst wenn andere Dienste oder Medien im Fahrzeug ausgeschaltet wurden. 

Dieser Anhang ist integraler Bestandteil des Mietvertrags zwischen Vermieter und Mieter und der Allgemeinen 

Vermietbedingungen. Die Regelungen dieses Anhangs bestehen unbeschadet der Allgemeinen Vermietbedingun-

gen. Bei einem etwaigen Konflikt zwischen diesem Anhang und den Allgemeinen Vermietbedingungen haben die 

Regelungen dieses Anhangs Vorrang. 

1. Erfassung und Verwendung von Daten 

1.1 Gemäß den Bestimmungen des Mietvertrags und den Allgemeinen Vermietbedingungen werden bei Ver-

mietung eines Fahrzeugs persönliche Daten über den Mieter und dessen Nutzung (und gegebenenfalls die-

jenige jeglichen anderen Fahrers) des Fahrzeugs erfasst und bearbeitet. Bei Vermietung eines vernetzten 

Fahrzeugs werden zusätzliche Kategorien von Daten erfasst. In der folgenden Tabelle sind die Kategorien 

der vom Vermieter über den Mieter und bei dessen Nutzung des vernetzten Fahrzeugs erfassten Daten so-

wie der Zweck/die Zwecke zu dem/denen diese Daten verwendet werden, genannt. 

  



Erfasste Daten Zweck(e) für die Erfassung dieser Daten Rechtsgrundlage für deren 

Bearbeitung 

Kraftstofftankstände 1. Diese Daten werden erfasst, um zum Beginn der Miet-

dauer und bei Rückgabe des vernetzten Fahrzeugs 

zum Ende der Mietdauer den Kraftstoffstand abzule-

sen. 

2. Diese Daten ermöglichen eine bessere Messung des 

Kraftstoffstands, wenn zu Beginn der Mietdauer das 

vernetzte Fahrzeug abgeholt wird. Diese Information 

hilft bei der Berechnung der Kraftstoff- kosten, die zur 

Auffüllung des Tanks des vernetzten Fahrzeugs im 

Vergleich zum Kraftstoffstand bei Abholung desselben 

zu Beginn der Mietdauer anfallen. 

3. Diese Daten werden in verallgemeinerter Form zur 

Analyse des Kraftstoffverbrauchs und der unterschied-

lichen Wirtschaftlichkeiten in der gesamten Flotte ge-

nutzt. 

1. Vertragserfüllung 

(Punkte I.1, I.2) 

2. Legitime Interessen 

(Punkt III. -zur Maximie-

rung der Effizienz und 

der Leistung der Flotte) 

Diagnostische/ war-

tungsrelevante Daten 

zum vernetzten Fahr-

zeug (beispielsweise 

Warnleuchten/ Rei-

fendruck/Instandhal-

tungsanforderungen, 

Zustand Öl, etc.) 

Diese Daten werden zu folgenden Zwecken erfasst: 

1. Um effizient Instandhaltungs-, Wartungs- und Repara-

turdienste für das vernetzte Fahrzeug zu planen 

2. Um ein eventuelles Versagen des vernetzten Fahrzeugs 

vorauszuerkennen und nach Möglichkeit zu verhindern 

3. Um sicherzustellen, dass das vernetzte Fahrzeug in 

straßentauglichem Zustand zur Verfügung gestellt 

wird, und um jegliche während der Mietdauer eventu-

ell verursachte Schäden zu erfahren und zu bewerten 

1. Vertragserfüllung 

(Punkte I., III.) 

2. Legitime Interessen 

(Punkte III., VII. - um die 

Effizienz und Leistung 

der Flotte zu maximieren 

und nach Möglichkeit ei-

nen Ausfall des Fahr-

zeugs während der An-

mietung zu vermeiden) 

Kilometerstände Diese Daten werden zu folgenden Zwecken erfasst: 

1. Um die Kilometerleistung des vernetzten Fahrzeugs 

insgesamt zu erfahren, wie auch diejenige, die anfiel, 

während das vernetzte Fahrzeug gefahren wurde 

2. Um die Kilometerleistung von Fahrzeugen quer durch 

alle Mietverträge zu verwalten (einschließlich kurzfris-

tige und längerfristige Verträge) 

3. Um die Berechnung jeglicher mit der Kilometerleis-

tung verbundener und im Zusammenhang mit einer 

getroffenen Vereinbarung berechneter Kosten zu ver-

einfachen 

4. Um auf der Kilometerleistung basierende Instandhal-

tungs- und Wartungsbedürfnisse zu identifizieren 

1. Vertragserfüllung 

(Punkte I., III., IV., VII.) 

2. Legitime Interessen 

(Punkte III., IV. -zur Maxi-

mierung der Effizienz 

und der Leistung der 

Flotte) 

Befehle an das Fahr-

zeug (Entriegelung 

etc.) 

Sofern anwendbar, werden die Daten, die vom Mieter als 

Befehle an das vernetzte Fahrzeug gesendet werden, damit 

das Fahrzeug die mit dem Befehl verbundene relevante 

Funktion ausführt, verarbeitet (beispielsweise ein Befehl, 

das Fahrzeug zu ver-/entriegeln). 

1. Vertragserfüllung 



GPS-Daten Einzelheiten dazu, wie und zu welchen Zwecken Ortsbe-

stimmungsdaten erfasst werden, siehe unten Abschnitt 2. 

1. Legitime Interessen (um 

die Sicherheit der Flotte zu 

gewährleisten und aufzu-

zeichnen, ob das Fahrzeug 

die Mietstation verlassen hat 

beziehungsweise dorthin 

zurückgelangt ist) 

Durch das Fahrzeug 

und dessen Infotain-

ment-System er-

fasste Daten 

Bestimmte Infotainment-Systeme verarbeiten die persönli-

chen Daten, um die Funktionen des Systems freizugeben 

(beispielsweise um die bevorzugte Musik abzuspielen und 

zu speichern). Weitere Informationen wegen der Nutzung 

des Infotainment-Systems siehe unten Abschnitt 4. 

1. Implizite Zustimmung/ legi-

time Interessen (um die als 

Teil des Mietwagens verfüg-

baren Dienste bereitzustel-

len) 

Notruf (eCall) Einige der Fahrzeuge können über eCall-Technologie verfü-

gen (ab April 2018 wird das Vorhandensein dieser Techno-

logie in allen europäischen vernetzten Autos Pflicht sein). 

Im Falle eines schweren Unfalls wählt eCall automatisch 

eine Notrufnummer. eCall wird ausschließlich im Falle eines 

Unfalls die unbedingt erforderlichen Daten übermitteln. Die 

Informationen werden von dem Auto nur im Falle eines 

schweren 

Unfalls freigegeben und werden nicht länger als nötig ge-

speichert. 

1. Gesetzliche Vorschrift (ab 

April 2018) 

 

1.2 Die persönlichen Daten können auch verwendet werden, um den Diebstahl eines vernetzten Fahrzeugs zu 

verhindern. Diese Daten können sensibler Art sein. Sie werden nur verwendet, sofern die ausdrückliche Zu-

stimmung des Mieters erteilt wurde. 

1.3 Die europäischen Datenschutzvorschriften (einschließlich neuer Vorschriften, die am 25. Mai 2018 in Kraft 

treten) verlangen die Erläuterung der „rechtlichen Grundlage“ aufgrund derer die Daten verarbeitet wer-

den. Zusammenfassend ausgedrückt werden die Informationen, einschließlich der persönlichen Daten, auf 

der Grundlage von Folgendem erfasst: (1) Der Zustimmung des Mieters, welche zurückgezogen werden 

kann, indem das Gerät ausgeschaltet/abgekoppelt und die Informationen im Infotainment-System gelöscht 

werden; (2) der Erfüllung des Mietvertrags; (3) der Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen und (4) der in 

diesem Anhang dargelegten legitimen Interessen. Diese rechtlichen Grundlagen sind in der obigen Tabelle 

dargelegt. 

1.4 Soweit persönliche Daten auf der Grundlage legitimer Interessen verarbeitet werden, kann der Mieter dieser 

Verarbeitung Einhalt gebieten, indem er eine GPS-Daten betreffende „Deaktivierungs-Taste“ in dem Fahrzeug 

betätigt bzw. indem er sich an den Vermieter wendet. 

1.5 Vom Fahrzeughersteller eingebaute Dienste oder andere ähnliche von den Fahrzeugherstellern bereitge-

stellte Funktionen können in der Anmietung eingeschlossen sein und können ebenfalls Fahrzeugdaten erfas-

sen, welche unmittelbar mit dem Hersteller ausgetauscht werden. Unter diesen Umständen kann auch der 

Hersteller ein Datenkontrolleur der Daten des Mieters sein. Daten vernetzter Fahrzeuge können gegebenen-

falls als Erstes von dem Fahrzeughersteller empfangen werden, bevor sie den Vermieter erreichen. Die da-

tenschutzbezogenen Informationen hinsichtlich dieser Dienste und der Erfassung von Daten werden durch 

den jeweiligen Fahrzeughersteller bereitgestellt. 

1.6 Die Daten werden nur so lange aufbewahrt, wie es zur Erfüllung der Zwecke, für die sie erfasst wurden, er-

forderlich ist. Dies bedeutet, dass einige Daten sehr rasch gelöscht oder anonymisiert werden können, doch 

in keinem Fall werden Daten für länger als sieben Jahre nach dem Ablauf des Mietvertrags aufbewahrt (es 

sei denn, es hat eine Geltendmachung einer Versicherung, einen Unfall oder einen Schaden gegeben). 

  



2. Fahrzeug-Lokalisierung 

2.1 Standortdaten werden nicht verwendet, um allgemein Fahrzeugbewegungen nachzuverfolgen oder zu über-

wachen. Die vernetzten Fahrzeuge liefern Daten hinsichtlich des Standorts des Fahrzeugs. Die Standortda-

ten der Fahrzeuge werden erfasst, um Folgendes zu tun: 

(a) Die gesetzlichen Anforderungen erfüllen und ein Fahrzeug im Falle eines Unfalls oder bei dessen Versa-

gen orten 

(b) Das Fahrzeug im Falle eines Diebstahls oder eines vermuteten Diebstahls orten und aufzeichnen, ob 

das Fahrzeug die Mietstation verlassen hat/dorthin zurückgebracht wurde – die Reise wird während 

der Mietdauer nicht verfolgt. 

2.2 Einige der vernetzten Fahrzeuge ermöglichen dem Mieter, die Standortdaten mitzuteilen oder zu verbergen 

(beispielsweise durch das Betätigen einer -falls vorhanden- „Deaktivierungs-Taste“ oder mithilfe der Daten-

schutzeinstellungen innerhalb des in das Fahrzeug integrierten Systems). Das Verfahren zur Deaktivierung 

der Übermittlung der Standortdaten variiert von Hersteller zu Hersteller, und es wird empfohlen, bei jedem 

Reisebeginn die Datenschutzeinstellungen zu überprüfen. Selbst wenn diese Funktion genutzt wird, könnten 

die Standortdaten dennoch in einem Notfall (wie beispielsweise einem Unfall oder einem Zusammenstoß) 

verarbeitet werden; außerdem können in jedem Fall noch technische Daten hinsichtlich der Leistung und 

des Betriebs des Fahrzeugs an den relevanten Fahrzeughersteller und den Vermieter übermittelt werden. 

2.3 Diese Datenschutzfunktionen sind nicht in allen vernetzten Fahrzeugen verfügbar. Wenn der jeweilige Miet-

wagen eines dieser Fahrzeuge ist, kann dem Mieter durch den Vermieter ein alternatives vernetztes Fahr-

zeug zur Verfügung gestellt werden, das die Korrektur der Datenschutzeinstellungen gestattet oder andern-

falls das vernetzte Fahrzeug durch ein nicht vernetztes ersetzt werden. 

2.4 Im Fall einer Verbergung der Standortdaten des vernetzten Fahrzeugs, kann bei einem Unfall oder einer Kol-

lision dennoch auf diese Daten zurückgegriffen werden, um gegebenenfalls auf den Vorfall zu reagieren und 

Hilfestellung und Beistand bereitstellen zu können. 

3. Andere Funktionen und Dienste 

Wie in obiger Tabelle beschrieben, können einige der Fahrzeuge mit Geräten ausgestattet sein, die es ermöglichen, 

Befehle an das vernetzte Fahrzeug zu senden. Einige der Funktionen eines vernetzten Fahrzeugs sind stets akti-

viert, selbst wenn andere Dienste oder Medien im Fahrzeug ausgeschaltet sind. Dies ermöglicht es, bestimmte 

Dienste auszuführen, wie beispielsweise das Ver- und Entriegeln/Mobilisieren und Immobilisieren des Fahrzeugs 

sowie das Einschalten der Warnblinklichter. 

4. Infotainment-System 

4.1 Wenn der Mieter sich entscheidet, das vernetzte Fahrzeug mit einem Mobilgerät zu synchronisieren (unter 

Nutzung von Bluetooth, USB oder sonstiger Technologie), hat er bei der Rückgabe des vernetzten Fahrzeugs 

zum Ende der Mietdauer sicherzustellen, dass alle nötigen Schritte unternommen wurden, um die Daten 

aus dem System zu entfernen. Wenn diese Daten bei Abgabe des vernetzten Fahrzeugs nicht gelöscht wur-

den, sind die Daten für den Vermieter und zukünftige Kunden zugänglich. Der Vermieter ist zu einer Lö-

schung der vorgenannten Daten nicht verpflichtet. Durch das Anschließen des Mobilgeräts an das vernetzte 

Fahrzeug erklärt sich der Mieter mit der Verarbeitung der persönlichen Daten (welche durch Abkoppelung 

des Geräts und Entfernung der Daten aus dem Infotainment-System zurückgezogen werden können) einver-

standen. 

4.2 Der Vermieter wird sich bemühen, sicherzustellen, dass eventuell vorhandene Daten eines vorherigen Nut-

zers aus dem System entfernt werden, bevor die Anmietung beginnt. Falls durch den Mieter festgestellt 

werden sollte, dass ein früherer Kunde es versäumt hat, seine Informationen zu löschen, ist der Mieter ge-

halten, diese Daten zu löschen, bzw. den Vermieter zu informieren. 

5. Weitergabe von Daten 

5.1 Persönliche Daten dürfen gemäß Abschnitt 5.2 und dem in den Allgemeinen Vermietbedingungen festgeleg-

ten Umfang an Dritte weitergeben werden, einschließlich Vollzugsbehörden und andere Dritte wie beispiels-

weise Dienstleistungsanbieter (von denen jeglicher sich auch außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 

befinden kann). 



5.2 Unter Berücksichtigung folgender Ausnahmen werden die Daten des vernetzten Fahrzeugs nicht an Dritte 

weitergegeben: 

(a) Die Daten werden an unabhängige Dienstleistungsanbieter weitergegeben (wie beispielsweise Daten-

Hoster und Aggregatoren sowie Anbieter von Cloud-Diensten und Diagnosediensten), sofern eine sol-

che Weitergabe zur Erfüllung des Mietvertrags erforderlich ist; 

(b) Es tritt ein Notfall auf, aufgrund dessen den Notfalldiensten die Standortdaten mitgeteilt werden müs-

sen. 

(c) Die Daten müssen mitgeteilt werden, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. 

(d) Die Daten müssen aufgrund des Vorliegens einer gültigen Verfügung seitens einer Vollzugsbehörde 

mitgeteilt werden. 

5.3 Wenn persönlichen Daten nach außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums in ein Land übermittelt wer-

den, das kein adäquates Niveau an Datenschutz bietet, wird der Vermieter sicherstellen, dass angemessene 

Sicherheitsvorkehrungen vorhanden sind. 

6. Sicherheit der Daten 

Der Vermieter hat Sicherheitsvorkehrungen auf technischer und organisatorischer Ebene eingeführt, um Daten vor 

unberechtigtem Zugriff zu schützen. 

7. Zugang zu Daten 

Der Mieter ist gegenüber dem Vermieter berechtigt, die über ihn gespeicherten Informationen abzufragen. 

 


